
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 

 

der Firma SK Maschinen-Service GmbH, vertreten durch die Geschäftsführung, Tackweg 4, 
47918 Tönisvorst (SK Maschinen) 

 

Stand: 07/2022 

 

 

§ 1 Allgemeines / Geltungsbereich 

1.1 Unsere Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von unseren 
Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen von Kunden erkennen wir nicht an, es sei denn, wir 
erteilen ausdrücklich schriftlich unsere Zustimmung. Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch dann, 
wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichender 
Bedingungen von Kunden die Lieferung an den Kunden vorbehaltlos ausführen. 

1.2 Besteht zwischen uns und dem Kunden eine Rahmenvereinbarung, gelten diese AGB sowohl für 
die Rahmenvereinbarung als auch für den einzelnen Auftrag. 

1.3 Im Einzelfall zwischen uns und dem Kunden getroffene Vereinbarungen (auch Nebenabreden, 
Ergänzungen und Änderungen) haben in jedem Fall Vorrang vor diesen AGB. 

1.4 Diese AGB gelten ausschließlich gegenüber Unternehmern. Unternehmer im Sinne dieser AGB ist 
eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss 
eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit 
handelt (§ 14 BGB). 

 

§ 2 Angebot / Angebotsunterlagen 

2.1 Ist die Bestellung als Angebot gemäß § 145 BGB zu qualifizieren, so können wir dieses innerhalb 
von zwei (2) Wochen annehmen.  

2.2 Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Das gilt auch für zu dem Angebot gehörende 
Unterlagen wie Abbildungen, Zeichnungen, Gewichts- und Maßangaben, soweit diese nicht 
ausdrücklich als verbindlich erklärt werden. 

2.3 An Abbildungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und 
Urheberrechte vor. Dies gilt auch für solche schriftlichen Unterlagen, die als „vertraulich“ bezeichnet 
sind. Vor ihrer Weitergabe an Dritte bedarf der Kunde unserer ausdrücklichen schriftlichen 
Zustimmung. 

2.4 Bestellungen des Kunden sind für diesen verbindlich. Sofern wir keine anderweitige schriftliche 
Bestätigung an den Kunden senden, gilt die Lieferung oder die Rechnung als Auftragsbestätigung. 

2.5 Für den Inhalt von Bestellungen und Vereinbarungen ist ausschließlich unsere schriftliche 
Bestätigung maßgeblich, sofern der Kunde nicht unverzüglich schriftlich widerspricht. Dies gilt 
insbesondere im Falle von mündlichen oder telefonischen Bestellungen und Vereinbarungen. 



 

§ 3 Preise / Zahlungsbedingungen 

3.1 Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten unsere Preise „ab Werk“, 
ausschließlich Fracht, Zoll, Porto, Verpackung, Versicherung und sonstige Spesen; diese werden 
gesondert in Rechnung gestellt. Die Verpackung wird zu den Selbstkosten berechnet; ihre Rücknahme 
ist ausgeschlossen. 

3.2 Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen eingeschlossen; sie wird in gesetzlicher 
Höhe am Tag der Rechnungstellung in der Rechnung gesondert ausgewiesen.  

3.3 Unsere Rechnungen sind sofort und ohne Abzug zur Zahlung fällig. 

3.4 Die einzige von uns akzeptierte Zahlungsart ist Vorkasse. Kommt der Kunde in Zahlungsverzug, so 
sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von neun Prozent (9%) über dem Basiszinssatz zu fordern. 
Die Geltendmachung eines konkreten Verzugsschadens bleibt vorbehalten. 

 

§ 4 Lieferzeit 

4.1 Liefertermine und -fristen gelten als unverbindlich, wenn wir diese nicht in einer schriftlichen 
Bestätigung ausdrücklich als verbindlich benannt haben. Bei nicht rechtzeitiger Klarstellung aller 
Einzelheiten des Auftrags durch den Kunden oder der nicht rechtzeitigen Erbringung aller 
Vorleistungen des Kunden verlängern sich die Liefertermine entsprechend. 

4.2 Bei Lieferverzögerungen durch Betriebsstörungen, behördliche Maßnahmen, Ausbleiben von 
Zulieferungen an uns oder höhere Gewalt verlängert sich die Lieferfrist angemessen. Höhere Gewalt 
liegt auch vor bei Arbeitskampfmaßnahmen einschließlich Streiks und rechtmäßigen Aussperrungen in 
unserem Betrieb oder bei unseren Vorlieferanten. 

4.3 Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die Abklärung aller etwaigen technischen 
Fragen voraus. Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt weiter die rechtzeitige und 
ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtung des Kunden voraus. Die Einrede des nicht erfüllten 
Vertrages bleibt vorbehalten. 

4.4 Wir sind zu Teillieferungen berechtigt, soweit diese nicht das zumutbare Mindestmaß 
unterschreiten. 

4.5 Der Kunde hat den Lieferschein unverzüglich zu überprüfen und zu quittieren. Etwaige 
Einwendungen sind uns unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Andernfalls gilt die quittierte Liefermenge 
als anerkannt. 

4.6 Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der verkauften Ware 
geht auf den Kunden über, sobald wir die Kaufsache dem Spediteur, dem Frachtführer oder der sonst 
zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt ausgeliefert haben. 

4.7 Kommt der Kunde in sonstiger Weise in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige 
Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns insoweit entstehenden Schaden, einschließlich 
etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten.  

4.8 Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern ein Lieferverzug auf einer von uns zu 
vertretenden vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzung beruht; ein Verschulden unserer 
Vertreter oder Erfüllungsgehilfen ist uns zuzurechnen. Sofern der Lieferverzug nicht auf einer von uns 



zu vertretenden vorsätzlichen Vertragsverletzung beruht, ist unsere Schadensersatzhaftung auf den 
vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.  

4.9 Entsteht dem Kunden durch eine von uns verschuldete Lieferverzögerung ein Schaden, kann er 
diesen unter Ausschluss weitergehender Ersatzansprüche in Höhe von einem halben Prozent (0,5%) 
für jede Woche der Verspätung, höchstens aber in Höhe von fünf Prozent (5%) des Wertes des 
betroffenen Teils der Gesamtlieferung ersetzt verlangen. Im Falle des Lieferverzuges kann der Kunde 
nach Setzung einer angemessenen Nachfrist und mit der ausdrücklichen Erklärung, dass er nach Ablauf 
dieser Frist die Annahme der Leistung ablehne, vom Vertrag zurücktreten, wenn die Leistung nicht 
innerhalb der Nachfrist erfolgt. 

4.10 Weitere gesetzliche Ansprüche und Rechte des Kunden bleiben vorbehalten.  

 

§ 5 Lieferung 

5.1 Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Lieferung „ab Werk“ vereinbart. 

5.2 Sofern der Kunde es wünscht, werden wir die Lieferung durch eine Transportversicherung 
eindecken; die insoweit anfallenden Kosten trägt der Kunde. 

 

§ 6 Gewährleistung / Haftung 

6.1 Mängelansprüche des Kunden setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB geschuldeten 
Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist. 

6.2 Im Falle der Geltendmachung von Mängelhaftungsansprüchen durch den Kunden haben wir die 
Wahl der Art der Nacherfüllung. 

6.3 Bei neuen Waren beträgt die Verjährungsfrist für Mängel ein (1) Jahr ab Ablieferung der Ware. Bei 
gebrauchten Waren sind die Rechte und Ansprüche wegen Mängeln ausgeschlossen; Kunden 
erwerben unsere Waren wie gesehen. Eigenschaften sind nur dann zugesichert, wenn sie als solche 
ausdrücklich im Vertrag bezeichnet sind. Mündliche Angaben sowie Angaben in unseren Unterlagen 
enthalten keine Zusicherungen. Proben, Muster, Maße, DIN-Bestimmungen, Leistungsbeschreibungen 
und sonstige Angaben über die Beschaffenheit des Liefergegenstandes dienen der Spezifikation und 
sind keine zugesicherten Eigenschaften. Soweit die von uns zu verwendenden Materialien vertraglich 
spezifiziert sind, gewährleistet dies nur die Übereinstimmung mit der Spezifikation und nicht die 
Geeignetheit der Materialien für den vertraglichen Zweck. Schäden, die durch äußeren Einfluss, 
unsachgemäße Aufstellung und Behandlung, mangelhafte Bedienung oder Wartung, Korrosion oder 
gewöhnliche Abnutzung entstanden sind, sind von der Gewährleistung ausgenommen. Die 
Gewährleistung erstreckt sich im letztgenannten Fall insbesondere nicht auf die Abnutzung von 
Verschleißteilen. Verschleißteile sind alle sich drehenden Teile, alle Antriebsteile und Werkzeuge. Die 
Verjährung beginnt nicht erneut, wenn im Rahmen der Mängelhaftung eine Ersatzlieferung erfolgt. 

6.4 Die in Punkt 6.3 geregelten Haftungsbeschränkungen und Fristverkürzungen gelten nicht a) für 
Schadensersatz- und Aufwendungsersatzansprüche des Kunden, b) für den Fall, dass wir den Mangel 
arglistig verschwiegen haben, c) für Waren, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für 
ein Bauwerk verwendet worden sind und dessen Mangelhaftigkeit verursacht haben, d) für eine evtl. 
bestehende Verpflichtung unsererseits zur Bereitstellung von Aktualisierungen für digitale Produkte 
sowie e) bei Verträgen zur Lieferung von Waren mit digitalen Elementen. 



6.5 Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Kunde Schadensersatzansprüche 
geltend macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, einschließlich von Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Soweit uns keine vorsätzliche 
Vertragsverletzung angelastet wird, ist die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, 
typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.  

6.6 Außerdem haften wir nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit wir schuldhaft Pflichten 
verletzen, deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet (wesentliche 
Vertragspflichten) oder deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt 
erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertraut (Kardinalpflichten), jedoch 
jeweils nur für den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden. Für die leicht fahrlässige Verletzung 
anderer als der vorstehenden Pflichten haften wir nicht.  

6.7 Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit bleibt 
unberührt; dies gilt auch für die zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.  

6.8 Soweit nicht vorstehend etwas Abweichendes geregelt, ist die Haftung ausgeschlossen. 

6.9 Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt dies 
auch im Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, 
Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen. 

 

§ 7 Eigentumsvorbehalt 

7.1 Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zum Eingang aller Zahlungen aus dem Vertrag 
vor. Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir 
berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen. In der Zurücknahme der Kaufsache durch uns liegt ein 
Rücktritt vom Vertrag. Wir sind nach Rücknahme der Kaufsache zu deren Verwertung befugt, der 
Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Kunden - abzüglich angemessener 
Verwertungskosten - anzurechnen.  

7.2 Der Kunde ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich zu behandeln; insbesondere ist er verpflichtet, 
diese auf eigene Kosten ausreichend zu versichern. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten 
erforderlich sind, muss der Kunde diese auf eigene Kosten rechtzeitig durchführen.  

7.3 Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Kunde unverzüglich schriftlich zu 
benachrichtigen, damit wir Klage gemäß § 771 ZPO erheben können. Soweit der Dritte nicht in der 
Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, 
haftet der Kunde für den uns entstandenen Ausfall.  

7.4 Der Kunde ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu verkaufen; er tritt 
uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Endbetrages (einschließlich MwSt.) unserer 
Forderung ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, und 
zwar unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiterverkauft worden ist. 
Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Kunde auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere 
Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, die 
Forderung nicht einzuziehen, solange der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen aus den 
vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät und insbesondere kein Antrag auf 
Eröffnung eines Vergleichs- oder Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. Ist 
aber dies der Fall, so können wir verlangen, dass der Kunde uns die abgetretenen Forderungen und 



deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen 
Unterlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt.  

7.5 Die Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Kunden wird stets für uns 
vorgenommen. Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so 
erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache 
(Endbetrag, einschließlich MwSt.) zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der 
Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entstehende Sache gilt im Übrigen das Gleiche wie für die 
unter Vorbehalt gelieferte Kaufsache.  

7.6 Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar vermischt, so 
erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache 
(Endbetrag, einschließlich MwSt.) zu den anderen vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der 
Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die Sache des Kunden als Hauptsache 
anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Kunde uns anteilmäßig Miteigentum überträgt. Der Kunde 
verwahrt das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für uns.  

7.7 Der Kunde tritt uns auch die Forderungen zur Sicherung unserer Forderungen gegen ihn ab, die 
durch die Verbindung der Kaufsache mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen.  

7.8 Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Kunden insoweit 
freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr 
als zehn Prozent (10%) übersteigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns.  

 

§ 8 Anwendbares Recht 

Für unsere sämtlichen Rechtsbeziehungen mit dem Kunden gilt das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland unter Ausschluss der Gesetze über den internationalen Kauf beweglicher Waren. Die 
Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden ausdrücklich keine Anwendung. 

 

§ 9 Gerichtsstand 

9.1 Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist unser Geschäftssitz. 

9.2 Hat der Kunde seinen Sitz außerhalb des Hoheitsgebiets der Bundesrepublik Deutschland, so ist 
unser Geschäftssitz ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag. 

9.3 Wir sind in den vorstehenden Fällen jedoch in jedem Fall berechtigt, das Gericht am Sitz des Kunden 
anzurufen. 


